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1. GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSDURCHFÜHRUNG 

1.1  Rechtsgrundlagen 

- Bundesrecht 

- Baugesetzbuch (BauGB) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S.3634) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der 

Grundstücke in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786) 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 

ähnliche Vorgänge in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I 

S.1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S.2771) 

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) - Verordnung über die Ausarbeitung der 

Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1063) 

- Raumordnungsgesetz (ROG) - vom 22.12.2008 (BGBl. I S.2986), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 Abs.14b des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S.2808) 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) - Gesetz über Naturschutz und 

Landschaftspflege vom 29.07.2009 (BGBl. I S.2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S.3434) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 

31.07.2009 (BGBl. I S.2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18.07.2017 (BGBl. I S.2771) 

 

Landesrecht 

- Sächsische Bauordnung (SächsBO) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 

11.05.2016 (SächsGVBl. S.186), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

10.02.2017 (SächsGVBl. S.50) 

- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) - in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.03.2014 (SächsGVBl. S.146), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 13.12.2016 (SächsGVBl. S.652) 

- Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) - vom 06.06.2013 (SächsGVBl. S.415), 

zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29.04.2015 (SächsGVBl. S.349) 

- Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) - vom 11.06.2010 (SächsGVBl. S.174), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 Abs.4 des Gesetzes vom 13.12.2016 (SächsGVBl. S.652) 

- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan 

Sachsen (LEP 2013) vom 14.08.2013 (SächsGVBl. S.582) 

 

Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen. 
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1.2  Räumlicher Geltungsbereich 

Geltungsbereich zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans „Wohnpark 

Neukirchen Rudelswalder Straße“  
 

 
Abbildung 1 Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) 

„Wohnpark Neukirchen Rudelswalder Straße“ umfasst die Flurstücke 714/1, 712/8, 

727, 728, 729, 730, 726, 714/2, 722, 723, 724, 725, 633, 634, 635/1, 636/1, 637, 715/3, 

691/1, 692, 690, 687, 686, 685, 643, 716, 641/1, 641/2, 642, 647/2, 639, 638, 640, 721, 

688, 684, 718, 689, 693, 694, 720, 719, 683/1, 708/6, 695, 712/9, 696, 697, 698, 699, 731, 

700, 708/5, 708/3, 708/4, 709, 710, 665, 666, 667, 670, 668, 717, 679, 712/7, 680, 664, 

663, 669, 671, 672, 673, 674, 661, 662, 660, 659, 658, 657, 713/8, 676/1, 677/1, 681/4, 

681/3, 713/11, 713/7, 713/6, 649/1, 649/2, 650, 648, 713/9, 713/10, 713/4, 646, 645, 

713/3, 644/2, 644/1 der Gemarkung Neukirchen.  
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2. ANLASS FÜR DIE AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES  

2.1 Ursprüngliche Planung 

Der Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) „Wohnpark Neukirchen Rudelswalder 

Straße“ wurde am 29.11.1995 vom Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen / Pleiße 

als Satzung beschlossen. Die Satzung ist am 15.04.1996 in Kraft getreten. Der VEP 

weist ein Wohngebiet mit mehreren Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern aus. 

Die damalige Planung sah ein vollerschlossenes Wohnquartier mit tlw. Privatstraßen 

und Privatwegen vor.  

2.2 Entwicklung des Gebietes 

Innerhalb des Geltungsbereiches wurde seit Wirksamkeit des Vorhaben- und 

Erschließungsplans keine abschließende Erschließung und Bebauung im südlichen 

Bauabschnitt des Plangebietes vorgenommen.  

Diese sogenannten unbebauten Flächen werden als Grünfläche (zum Teil mit 

bewachsenen Baumbestand) genutzt.  

Im östlichen Plangebiet wurden drei Wohngebäude, ein Mehrfamilienhaus und zwei 

Einfamilienhäuser errichtet. Das damalige städtebauliche Konzept und der 

Vorhaben- und Erschließungsplan sahen an dieser Stelle zwei Punkthäuser mit je 12 

Wohneinheiten vor. 

2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße ist seit dem 

22.12.1999 rechtswirksam. Im Flächennutzungsplan wird die Fläche als allgemeines 

Wohngebiet ausgewiesen. Im Rahmen der parallel zu diesem Aufhebungsverfahren 

laufenden 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, gem. § 8 Abs. 3 BauGB und der 

parallel laufenden Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Bergallee“ gem. 

§ 12 Abs. 6 BauGB der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße ist vorgesehen, die bisherige 

Grünflächendarstellung, im nordöstlichen Bereich, als Wohnbaufläche gem. § 1 

Abs. 1 Nr. 1 BauNVO i.S.v. § 4 BauNVO zu ändern. 

2.4 Notwendigkeit der Planaufhebung  

Am 29. November 1995 wurde der Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnpark 

Neukirchen Rudelswalder Straße“ durch den Gemeinderat als Satzung beschlossen. 
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In Kraft trat der Vorhaben- und Erschließungsplan am 15.04.1996. Der Vorhaben- und 

Erschließungsplan hatte als Ziel, eine städtebauliche Dichte mit Wegeverbindungen 

und Grünzügen, im nördlichen Bauabschnitt der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße zu 

schaffen. Die Bautätigkeit in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die 

Flächeninanspruchnahme und hohe Nachfrage an Einfamilienhäuser stark 

gewachsen ist. Vor diesem Hintergrund wird heute davon ausgegangen, dass für die 

Realisierung des südlichen Bauabschnittes der Bedarf an Einfamilienhäuser besteht. 

Regelungsbedarf durch einen Bebauungsplan besteht weiterhin durch das nicht 

vollständig im Zusammenhang bebaute nördliche Baugebiet. Das bedeutet, dass 

die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Wohnpark Neukirchen 

Rudelswalder Straße“ nicht den aktuellen Entwicklungsanforderungen entsprechen. 

Auf Grund des nicht fertiggestellten südlichen Bauabschnittes, sieht sich die 

Gemeinde Neukirchen/ Pleiße, nach nun mehr als 20 Jahren, in der Pflicht das 

Wohnbaugebiet in Bezug auf die immer größere Nachfrage nach Einfamilienhäusern 

neu zu konzipieren und zu planen.  

 

Die Gemeinde sieht die Möglichkeit gem. § 12 Abs. 6 BauGB den Vorhaben- und 

Erschließungsplan aufzuheben, da die Frist zur Umsetzung und die Vereinbarung des 

Durchführungsvertrages verstrichen sind. Aus der Aufhebung können gem. § 12 

Abs. 6 S. 2 BauGB keine Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde 

Neukirchen / Pleiße geltend gemacht werden.  

In enger Abstimmung mit dem Landratsamt des Landkreises Zwickau wurde im 

Rahmen einer Besprechung vom 24.08.2015, der Aufhebung grundsätzlich 

zugestimmt und darauf hingewiesen, den Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß 

§ 12 Abs. 6 BauGB gleichzeitig mit der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes in 

einem gebündelten Verfahren durchzuführen.  

In diesem Sinne beschloss der Gemeinderat am 28.10.2015 das Aufhebungsverfahren 

zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) „Wohnpark Neukirchen 

Rudelswalder Straße“ der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße (Bekanntmachung im Amts- 

und Mitteilungsblatt vom 17.11.2015, Beschluss Nr. 058/2015) durchzuführen. 

Gleichzeitig wurde die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet 

Bergallee“ (Bekanntmachung im Amts- und Mitteilungsblatt vom 17.11.2015, 

Beschluss Nr. 059/2015) beschlossen. Weiterhin hat der Gemeinderat beschlossen, die 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB über die Aufhebung des VEP „Wohnpark 
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Neukirchen Rudelswalder Straße“ (Bekanntmachung im Amts- und Mitteilungsblatt 

vom 17.11.2015, Beschluss Nr. 061/2015) in der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße 

frühzeitig zu informieren. Zeitgleich werden die Träger öffentlicher Belange zum 

Aufhebungsverfahren des VEP „Wohnpark Neukirchen Rudelswalder Straße“ und zur 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Bergallee“ informiert und 

beteiligt.  

Eine frühzeitigen Beteiligung der von der Planung betroffenen Behörden und Stellen 

sowie Träger öffentlicher Belange sind mit dem geplanten Inhalten und dem Umfang 

der Umweltprüfung (Scoping) zu beteiligen und einzubinden.  

3. INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans „Wohnpark Neukirchen 

Rudelswalder Straße“ der Gemeinde Neukirchen/ Pleiße umfasst eine Fläche von ca. 

3 ha. 

Der Bebauungsplan weist ein allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO aus. Mit 

der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,4 und der Geschoss-

flächenzahl (GFZ) von max. 1,2 war eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und 

Reihenhäusern vorgesehen. Eine öffentliche Erschließung zum Wohngebiet ist durch 

die Bergallee möglich.  

 

Die Erschließung zu den einzelnen Häusern erfolgt über private Straßen und Fuß-und 

Radwegen. Das Wohngebiet befindet sich nördlich im Gemeindegebiet Neukirchen/ 

Pleiße und ist geprägt durch eine Hanglage im südlichen Bauabschnitt.  

 

Begrenzt wird das Wohngebiet im Norden durch eine Wohnsiedlung der Kreisstadt 

Crimmitschau an der Lindenstraße. Im Osten grenzt das Wohngebiet an eine große 

Grünfläche mit Baumwuchs zum Döbitzweg an. Südlich des Wohngebietes grenzt die 

Rudelswalder Straße an. Der noch nicht bebaute südliche Bauabschnitt ist in den 

letzten 20 Jahren durch Wildwuchs an Sträuchern und kleineren Bäumen 

bewachsen. Im Westen des Wohngebietes grenzt eine landwirtschaftliche Fläche 

und Grünfläche an, welche durch die Bergallee (Auffahrt zum Wohngebiet) räumlich 

getrennt ist. 
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4. VERFAHRENSVERMERKE 

(1) Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen/Pleiße beschließt in 

öffentlicher Sitzung am 28.10.2015 die Durchführung des Verfahrens zur 

Aufhebung des Vorhabens- und Erschließungsplans (VEP) Wohnpark Neukirchen 

Rudelswalder Straße in der Gemeinde Neukirchen/Pleiße. Das 

Aufhebungsverfahren wird nach § 12 Abs. 6 Satz 3 BauGB im vereinfachten 

Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Dabei wird nach § 13 Abs. 3 BauGB 

von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach 

§ 2a BauGB von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.  

 

(2) Der Geltungsbereich zur Aufhebung des Vorhabens- und Erschließungsplans 

(VEP) Wohnpark Neukirchen Rudelswalder Straße umfasst die Flurstücke der 

Gemarkung Neukirchen 714/1, 712/8, 727, 728, 729, 730, 726, 714/2, 722, 723, 

724, 725, 633, 634, 635/1, 636/1, 637, 715/3, 691/1, 692, 690, 687, 686, 685, 643, 

716, 641/1, 641/2, 642, 647/2, 639, 638, 640, 721, 688, 684, 718, 689, 693, 694, 720, 

719, 683/1, 708/6, 695, 712/9, 696, 697, 698, 699, 731, 700, 708/5, 708/3, 708/4, 

709, 710, 665, 666, 667, 670, 668, 717, 679, 712/7, 680, 664, 663, 669, 671, 672, 673, 

674, 661, 662, 660, 659, 658, 657, 713/8, 676/1, 677/1, 681/4, 681/3, 713/11, 713/7, 

713/6, 649/1, 649/2, 650, 648, 713/9, 713/10, 713/4, 646, 645, 713/3, 644/2, 

644/1vollständig. In der Beschlussanlage wurde der Geltungsbereich mit einer 

unterbrochen schwarz gepunkteten Linie gekennzeichnet. 

 

(3) Der Gemeinderat beschließt die Öffentlichkeit über die Aufhebung des VEP 

frühzeitig zu informieren. Zeitgleich erfolgt die Information der planberührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 

Nachbargemeinden. Diese Information erfolgt parallel zur frühzeitigen 

Beteiligung zur Aufstellung des B-Planes (vgl. Nr. (7).)  

 

(4) Der Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen/Pleiße beschließt in 

öffentlicher Sitzung am 28.10.2015 die Aufstellung des Bebauungsplans 

Wohngebiet „An der Bergallee“ Gemeinde Neukirchen/Pleiße mit integriertem 

Grünordnungsplan. 
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(5) Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke der 

Gemarkung Neukirchen 714/1, 712/8, 727, 728, 729, 730, 726, 714/2, 722, 723, 

724, 725, 633, 634, 635/1, 636/1, 637, 715/3, 691/1, 692, 690, 687, 686, 685, 643, 

716, 641/1, 641/2, 642, 647/2, 639, 638, 640, 721, 688, 684, 718, 689, 693, 694, 720, 

719, 683/1, 708/6, 695, 712/9, 696, 697, 698, 699, 731, 700, 708/5, 708/3, 708/4, 

709, 710, 665, 666, 667, 670, 668, 717, 679, 712/7, 680, 664, 663, 669, 671, 672, 673, 

674, 661, 662, 660, 659, 658, 657, 713/8, 676/1, 677/1, 681/4, 681/3, 713/11, 713/7, 

713/6, 649/1, 649/2, 650, 648, 713/9, 713/10, 713/4, 646, 645, 713/3, 644/2, 644/1, 

150/9 vollständig und 148/1, 149, 150/7, 150/8 teilweise. In der Beschlussanlage 

wurde der Geltungsbereich mit einer unterbrochen schwarz gebänderten Linie 

gekennzeichnet. 

 

(6) Die Aufstellung des Bebauungsplans wird unter Einbeziehung der 

Vorschriften zur Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit Umweltbericht nach 

§ 2a BauGB durchgeführt. 

 

(7) Der Gemeinderat beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

nach § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Ort und Zeitdauer der Auslegung des 

Vorentwurfs sind im Amtsblatt der Gemeinde Neukirchen/Pleiße öffentlich 

bekanntzumachen. Zeitgleich erfolgt die Beteiligung der planberührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

sowie der Nachbargemeinden.  

 

(8) Mit der frühzeitigen Beteiligung der von der Planung berührten Behörden 

und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, ist der erforderliche Inhalt und 

Umfang der Umweltprüfung zu ermitteln (Scoping). 

 

(9) Der Aufhebungsbeschluss zum VEP sowie der Aufstellungsbeschluss zum B-

Plan sind ortsüblich bekannt zu machen. 
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5. AUSWIRKUNGEN DER AUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES 

Mit der Aufhebung des Vorhaben-und Erschließungsplans „Wohnpark Neukirchen 

Rudelswalder Straße“ bestehen nach der Ablauf der Durchführungsfrist gem. § 12 

Abs. 6 BauGB keinerlei Ansprüche des Vorhabenträgers gegen die Gemeinde 

Neukirchen/ Pleiße. Weiterhin ist aufgrund des Ablaufes der Frist sichergestellt, dass 

keinerlei sonstige Entschädigungsansprüche gegen die Gemeinde Neukirchen/ 

Pleiße geltend gemacht werden können, die die vorhandene Baulandqualität und 

Nutzung der überplanten Grundstücke nicht geändert wird. Zudem sind alle zu 

beteiligenden Stellen und Träger, welche die Planungsabsichten berühren, durch die 

Gemeinde deutlich herausgearbeitet. 
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Anlage 1  Vorhaben –und Erschießungsplan „Wohnpark Neukirchen Rudelswalder Straße“  (in Kraft seit 15.04.1996) 
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Anlage 2  Planstand des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Neukirchen/ Pleiße  

 

 
Abbildung 2 Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan Gemeinde Neukirchen/ Pleiße (1999)  


